
 

 
Die vorliegenden Geschäftsbedingungen der Alois Kubicek Gesellschaft m. b. H. bilden 
einen integrierten Bestandteil zwischen dem Maklerunternehmen und dem 
Auftraggeber geschlossenen Vertrag. Diese berücksichtigen die Bestimmungen der 
Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über Standes- 
und Ausübungsregeln für Immobilienmakler und gelten im Sinne der genannten 
gesetzlichen Grundlagen als vereinbart. 
 
1.)  Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Verkäufer / Vermieter ist an ein Angebot 

nicht gebunden daher bleibt ein Zwischenverkauf / -Vermietung bzw. Verpachtung 
vorbehalten.  

 
2.) Die Alois Kubicek Gesellschaft m. b. H. hat alle Anstrengungen unternommen das 

Objektangaben sorgfältig eingegeben und gewartet werden und das die Informationen aus 
seriösen Quellen stammen. Die Alois Kubicek Gesellschaft m. b. H. kann trotzdem nicht für die 
Fehlerfreiheit und Genauigkeit der enthaltenen Informationen garantieren und schließt 
jegliche Haftung aus. Informationen und Angaben die uns von dritten zur Verfügung gestellt 
werden sind ohne Gewähr. 

 
3.)  Ist dem Auftraggeber ein vom Makler angebotenes Objekt bereits als verkäuflich, vermietbar 

bzw. verpachtbar bekannt, ist dies dem Makler unverzüglich mitzuteilen.  
 
4.)  Der Auftraggeber ist zur Zahlung einer Provision für den Fall verpflichtet, dass das zu 

vermittelnde Geschäft durch die vertragsgemäße verdienstliche Tätigkeit des Maklers mit 
einem Dritten zustande kommt. 

 
5.)  Der Makler hat auch dann Anspruch auf Provision, wenn auf Grund seiner Tätigkeit zwar nicht 

das vertragsgemäß zu vermittelnde Geschäft, wohl aber ein diesem nach seinem Zweck 
wirtschaftlich gleich‐ wertiges Geschäft zustande kommt. 

 
6.)  Dem Makler steht keine Provision zu, wenn er selbst Vertragspartner des Geschäfts wird. Dies 

gilt auch, wenn das mit dem Dritten geschlossene Geschäft wirtschaftlich einem Abschluss 
durch den Makler selbst gleichkommt. Bei einem sonstigen familiären oder wirtschaftlichen 
Naheverhältnis zwischen dem Makler und dem vermittelten Dritten, das die Wahrung der 
Interessen des Auftraggebers beeinträchtigen könnte, hat der Makler nur dann einen 
Anspruch auf Provision, wenn er den Auftraggeber unverzüglich auf dieses Naheverhältnis 
hinweist. 

 
7.)  Der Anspruch auf Provision entsteht mit der Rechtswirksamkeit des vermittelten Geschäfts. 

Der Makler hat keinen Anspruch auf einen Vorschuss. 
 
8.) Der Provisionsanspruch und der Anspruch auf den Ersatz zusätzlicher Aufwendungen wer‐ den 

mit ihrer Entstehung fällig. 
 
9.)  Besondere Provisionsvereinbarungen:  



 

 (1) Eine Vereinbarung, wonach der Auftraggeber, etwa als Entschädigung oder Ersatz für 
Aufwendungen und Mühewaltung, auch ohne einen dem Makler zurechenbaren 
Vermittlungserfolg einen Betrag zu leisten hat, ist nur bis zur Höhe der vereinbarten oder 
ortsüblichen Provision und nur für den Fall zulässig, dass 

 
 1. das im Maklervertrag bezeichnete Geschäft wider Treu und Glauben nur deshalb nicht 

zustande kommt, weil der Auftraggeber entgegen dem bisherigen Verhandlungsverlauf einen 
für das Zustande‐ kommen des Geschäftes erforderlichen Rechtsakt ohne beachtenswerten 
Grund unterlässt; 

 
 2. mit dem vom Makler vermittelten Dritten ein anderes als ein zweckgleichwertiges Geschäft 

zustande kommt, sofern die Vermittlung des Geschäfts in den Tätigkeitsbereich des Maklers 
 fällt; 
 
 3. das im Maklervertrag bezeichnete Geschäft nicht mit dem Auftraggeber, sondern mit einer 

anderen Person zustande kommt, weil der Auftraggeber dieser die ihm vom Makler bekannt 
gegebene Möglichkeit zum Abschluss mitgeteilt hat oder das Geschäft nicht mit dem 
vermittelten Dritten, sondern mit einer anderen Person zustande kommt, weil der vermittelte 
Dritte dieser die Geschäftsgelegenheit bekannt gegeben hat, oder 

 
 4. das Geschäft nicht mit dem vermittelten Dritten zustande kommt, weil ein gesetzliches oder 

ein vertragliches Vorkaufs‐, Wiederkaufs‐ oder Eintrittsrecht ausgeübt wird. 

 
 (2) Eine solche Leistung kann bei einem Alleinvermittlungsauftrag weiters für den Fall 

vereinbart werden, dass 
 
 1. der Alleinvermittlungsauftrag vom Auftraggeber vertragswidrig ohne wichtigen Grund 

vorzeitig aufgelöst wird;  
 
 2. das Geschäft während der Dauer des Alleinvermittlungsauftrags vertragswidrig durch die 

Vermittlung eines anderen vom Auftraggeber beauftragten Maklers zustande gekommen ist, 
oder 

 
 3. das Geschäft während der Dauer des Alleinvermittlungsauftrags auf andere Art als durch 

die Vermittlung eines anderen vom Auftraggeber beauftragten Maklers zustande gekommen 
ist. 

 
 (3) Leistungen nach Abs. 1 und Abs. 2 gelten als Vergütungsbetrag im Sinn des § 1336 ABGB. 
 
10.) Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform 
 
11.) Erfüllungsort ist Wien; als Gerichtsstand gilt der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt. 

Sofern der Auftraggeber keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, gilt als 
Gerichtsstand der Sitz des Maklers.    

 


